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Einsatz
bedingungen 
für Werber

IM, einschließlich des Verbindungswesens, zu 
erhöhen.

Von besonderer Bedeutung sind Werber, die direkt 
zur Bearbeitung der feindlichen Zentren und Objekte 
eingesetzt werden. Sie unterliegen hinsichtlich 
ihrer Kontakte zu Geheimnisträgern den Geheimschutz
maßnahmen feindlicher Objekte.

Der Einsatz von Werbern zur Bearbeitung von Geheim
nisträgern feindlicher Zentren und Objekte muß von 
vornherein berücksichtigen, daß

- die Werber in das Blickfeld der feindlichen Abwehr
organe geraten und ihrer Oberprüfung standhalten 
müssen ;

- die Aufnahme, Entwicklung und Festigung des Kon
taktes zu Geheimnisträgern und die dazu notwendigen 
operativen Schritte dem Feind nicht verborgen blei
ben bzw. durch den Werbekandidaten dem Feir.d gemel
det werden ;

- die Geheimnisträger durch die feindlichen Abwehr- 
organe über wichtige Mittel und Methoden der Kon
taktarbeit des MfS und die Konzentration auf per
spektivreiche Personeng nippen belehrt werden und 
oft vom Feind verfälschte Vorstellungen vom Charak
ter der sozialistischen Kundschaftertätigkeit haben;

- Geheimnisträger feindlicher Objekte durch ihren 
Status besonderen Denk- und Verhaltensweisen, unter
liegen .

Die Werbung von Werbern, Perspektiv-IM, Führungs-IM 
und IM im Verbindungswesen kann auch durch Werber 
aus dem Operationsgebiet mit aktiven Verbindungen in 
die DDR oder andere sozialistische Staaten und durch 
IM (DDR) erfolgen, die nicht den hohen Sicherheits
enf orderungen der feindlichen Objekte entsprechen.


